
Kreisstadt Bergheim  

Bebauungsplan Nr. 301/Oberaußem 

„Am Tonnenberg“

 

Umweltbezogene Stellungnahmen 

 

Eingegangen im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit gem. § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB: 

 

1. Stellungnahme Westnetz: Dokumentation - Gas, 

25.01.2024 

2. Stellungnahme Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 

Bergbau und Energie in NRW, 26.01.2024 

3. Stellungnahme Landwirtschaftskammer NRW, 05.02.2024  

4. Stellungnahme Landesbetrieb Wald und Holz NRW, 

07.02.2024 

5. Stellungnahme Vodafone Deutschland, 07.02.2024 

6. Stellungnahme Westnetz Regionalzentrum Westliches 

Rheinland, 13.02.2024 

7. Stellungnahmen Rhein-Erft-Kreis, 61 Amt für Kreisplanung, 

Naturschutz und Klimafolgenanpassung, 14.02.2024 

o Untere Naturschutzbehörde 

o Untere Wasserbehörde 

8. Stellungnahme Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Ver-

kehr), 15.02.2024 
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Bezirksregierung
Arnsberg

Abteilung 6 Bergbau
und Energie in NRW

Seite 2 von 3

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreiten-

den Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeit-

raum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwas-

serstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem

Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der

bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg

zu erwarten.

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletage-

bau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hier-

durch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimm-

ten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche füh-

ren. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-

keit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Be-

rücksichtigung finden.

Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu

Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE

Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwas-

serdaten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu

stellen.

Ein Entsprechender Hinweis auf die bestehende Grundwasserproblema-

tik und die bergbaulichen Verhältnisse wurde bereits in der Begründung

unter „5.7 Boden / Baugrund / Grundwasser -> Bergbau / Grundwasser-

absenkung“ aufgenommen.

Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zu-

sammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der
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Bauleitplanung "Am Tonnenberg" in Bergheim-Oberaußem - ca. 0,17 ha festgestellte Waldfläche (rot schraffiert)

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die Nutzungs- und Lizenzgebühren der zugrunde liegenden Dienste.
© Wald und Holz NRW, © Lanuv NRW, © Geobasis NRW, © GeoBasis-DE / BKG (2024), © Geologischer Dienst NRW, © NavLog GmbH, © Land NRW (2024) Datenlizenz Deutschland-Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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